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1. Kapitel: Einleitung 

„Borussia Dortmund vor dem Finanzcrash“ - diese Meldung der Süd-
deutschen Zeitung vom 22. Dezember 20034 sowie der zugehörige Arti-
kel, in dem die finanziellen Schwierigkeiten eines der erfolgreichsten 
und rennomiertesten Mitglieder der Deutschen Fußball Liga (DFL) ins 
Licht der Öffentlichkeit gerückt wurden, mag so manchem der Vereins-
verantwortlichen das Weihnachtsfest 2003 verdorben haben. Ähnliche 
finanzielle Probleme wie die der Dortmunder sind einer Vielzahl von eu-
ropäischen Profivereinen seit einiger Zeit bekannt: So wird seit 2002 der 
1. FC Kaiserslautern von einem Insolvenzverwalter geleitet, in der engli-
schen Premier League meldeten einige Vereine Insolvenz an5 und in Ita-
lien konnte nur durch großzügiges Eingreifen des Gesetzgebers in das 
Bilanzrecht die Pleite einer ganzen Reihe von Proficlubs verhindert wer-
den. Grund ist in den meisten Fällen das Ausbleiben von Geldern, die 
von den Vereinen aus der Übertragung ihrer Spiele im Fernsehen einge-
plant worden waren, ausgelöst durch den wirtschaftlichen Zusammen-
bruch mancher Rechtehändler und Pay-TV Unternehmen. In der Folge 
gerieten die Finanzplanungen einiger Vereine, die auf Basis dieser sicher 
geglaubten Einnahmen immense Kostenblöcke aufgebaut hatten, außer 
Kontrolle6. 
Nicht nur im Profifußball, sondern in der gesamten Profisportbranche hat 
die Übertragung der jeweiligen Sportveranstaltungen im Fernsehen in 
den letzten Jahren drastisch an wirtschaftlicher Bedeutung für alle Betei-

                                           
4 Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 22.12.2003, S. 29.  
5 SZ vom 12.1.2004, S. 29. 
6 Vgl. zur gesamten Entwicklung Der Spiegel vom 2.4.1999 – Die Liga macht mobil; 
Der Spiegel vom 10.5.1999 – Deus ex machina; Der Spiegel vom 7.2.2000 – Kickers 
Traum; Der Spiegel vom 8.4.2002 – Weniger TV-Gelder, weniger Lohn; Der Spiegel 
vom 5.8.2002 – Der Irrsinn ist vorbei; SZ vom 22.12.2003, S. 29; SZ vom 7.1.2004, 
S. 28. 
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ligten gewonnen. Jahr für Jahr werden hier immense Beträge umgesetzt, 
je nach Publikumswirksamkeit der Sportart. Allein für die Übertragung 
von Spielen der DFB-Auswahl und den DFB-Pokal bezahlten die öffent-
lich-rechtlichen Sendeanstalten für den Zeitraum von 2003 bis 2008 die 
beachtliche Summe von rund 390 Mio. EUR. Für die Übertragungsrechte 
an der Fußball Bundesliga wurden durch den Rechtehändler Infront von 
2003 bis Ende 2004 ein Preis von 290 Mio. EUR pro Saison ausgehan-
delt7. In anderen Sportarten, werden teils ähnliche, teils geringere, aber 
immer noch beträchtliche Beträge für die Übertragungsrechte ausgege-
ben. So hat sich der Fernsehsender RTL Medienberichten zufolge ver-
pflichtet, von 2004 bis 2009 rund 400 Mio. EUR für die Übertragung der 
Formel 1 zu bezahlen8. Die ARD geht 2004 von einem Sportetat von 302 
Mio. EUR aus, für 2008 plant der Sender mit dem Rekordetat von 386 
Mio. EUR9. Angesichts dieser Beträge lässt sich kaum abstreiten, dass 
Sportübertragungsrechten im Fernsehen ein erheblicher Vermögenswert 
zukommt. Sie sind ein wirtschaftlich wertvoller Vermögensgegenstand. 
Um so erstaunlicher ist es, dass die juristische Komponente der Verwer-
tung von  Sportereignissen  im Fernsehen bisher nicht Gegenstand inten-
siver Diskussion waren. Seitens der Sportbranche mag das daran liegen, 
dass angesichts der positiven Geschäftsentwicklung aller Beteiligter al-
lenfalls Bewertungsfragen von Interesse waren. Das erklärt auch, dass 
Sportübertragungsrechte im Fernsehen bisher nicht Gegenstand der 
Rechtsprechung waren, abgesehen von kartellrechtlichen Fragen der 
Sammelverwertung durch Sportverbände. Spätestens mit dem (eingangs 
angedeuteten) Wandel der wirtschaftlichen Situation einiger Protagonis-
ten stellt sich aber die grundlegende Frage, was Sportübertragungsrechte 
rechtlich gesehen eigentlich überhaupt sind, wie also dieser Vermögens-
wert rechtlich zu klassifizieren ist und wem er tatsächlich zukommt. Es 
stellt sich also die Frage, wie, rechtlich gesehen, Sportereignisse für das 

                                           
7 Der Spiegel vom 8.12.2003 – Steiler Rückpass. 
8 Der Spiegel vom 30.12.2002 – Das Ende des Zaubers. 
9 SZ vom 12.5.2003, S. 19. 
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Fernsehen verwertet werden können. Die Rechtsordnung hierzulande 
hält dafür bislang keine eindeutige Antwort bereit. Auch Wissenschaft 
und Praxis sind, wie auch im Folgenden darzustellen sein wird, von einer 
einheitlichen Betrachtungsweise weit entfernt. Von der Einordnung des 
Sportübertragungsrechts als Teil des Persönlichkeitsrechts über die Ein-
ordnung als bloßes Abwehrrecht bis hin zur Begründung eines immateri-
algüterähnlichen Rechts auf verschiedensten Rechtsgrundlagen wird so-
weit nahezu alles vertreten. Eine wissenschaftliche Debatte darüber fand 
bisher nur sehr verhalten statt. Da die Vertragspraxis anscheinend jedoch 
mit zufriedenstellenden Lösungen aufwarten konnte, mag man hier ent-
gegenhalten, dass weitergehende Überlegungen nicht erforderlich waren.  
Diese Antwort genügt jedoch spätestens dann nicht mehr, wenn die 
Boombranche Sport in wirtschaftlich schweres Fahrwasser gerät – an die 
Eingangs zitierte Schlagzeile sei erinnert. Wenn beispielsweise ein Inha-
ber von Sportübertragungsrechten,  Verbindlichkeiten gegenüber Drit-
ten10 trotz mehrmaliger Mahnung nicht begleicht, zugleich aber Sach-
werte wie z.B. ein Stadion längst veräußert sind11, dann stellt sich die 
Frage, welche Vermögenswerte zur Beitreibung derartiger Verbindlich-
keiten herangezogen werden können. Der Versuch, im Rahmen der Ein-
zelzwangsvollstreckung auf das Wirtschaftsgut „Sportübertragungsrech-
te“ zuzugreifen, liegt hier nahe. Gleiches gilt für den Fall der Insolvenz 
eines Sportvereins oder eines Rechtehändlers. Dann kommt es darauf an, 
wie die erworbenen Sportübertragungsrechte juristisch einzuordnen sind 
und ob sie grundsätzlich Gegenstand einer Zwangsvollstreckung sein 
können.  
Entscheidende Voraussetzung für die Beantwortung dieser Fragen ist al-
lerdings, dass die Rechtsnatur von Sportübertragungsrechten näher be-

                                           
10 Vgl. z.B. SZ vom 7.1.2004, S. 28 über Verbindlichkeiten von Borussia Dortmund 
gegenüber dem SC Preußen Münster. 
11 So beispielsweise bei Borussia Dortmund, wo das Westfalenstadion zur Liquidi-
tätsbeschaffung im Sell-and-Lease-Back Verfahren veräußert wurde, SZ vom 
28.1.2004, S. 31. 
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stimmt wird. Solange keine hinreichende Vorstellung besteht, ob und 
wie die geltenden Rechtsordnung ein Wirtschaftsgut erfasst, lässt sich 
auch die Frage nach der Zwangsvollstreckung in dieses Wirtschaftsgut 
nicht beantworten. Die folgende Untersuchung soll zur Klärung dieser 
beiden Fragen beitragen. 
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